
 

  

„kein
Wider stand 
zu diesem 
Vorschlag“

„mäßiger
Wider stand 
zu diesem 
Vorschlag“

„großer
Wider stand 
zu diesem 
Vorschlag“

3 Personen haben 
mäßigen Widerstand
zu diesem Vorschlag 

(ich selbst und die zwei, 
die ich vertrete)“ 
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Abstimmung	von	Beschlussgegenständen	(TOP	5,	TOP	10)	
	
Zu	jedem	Beschlussgegenstand	werden	mindestens	zwei	Lösungsvorschläge	vorgestellt.	Einer	davon	lautet	
immer:	„Fortführen	des	Status	Quo“.	
	
Zu	jedem	dieser	Lösungsvorschläge	wird	hintereinander	der	Widerstand	abgefragt	und	so	die	Lösung	mit	dem	
geringsten	Gesamtwiderstand	ermittelt.		
	
In	der	Generalversammlung	finden	keine	weitere	Meinungsbildung	und	keine	Konsent-Abfrage	statt.	
	
Folgende	Stimmsignale	werden	gezählt	und	ausgewertet:	
	
	
	
	
	
	
	
	
Wurde	die	grüne	Karte	gehoben,	so	bedeutet	dies	„Kein	Widerstand“	und	wird	mit	0	gerechnet.	Wurde	die	
gelbe	Karte	gehoben,	so	bedeutet	dies	„Leichter	Widerstand“	und	wird	mit	1	gerechnet,	wurde	die	rote	Karte	
gehoben,	bedeutet	das	„Schwerer	Widerstand“	und	wird	mit	2	gerechnet.		
	
Wurde	die	gelbe	Karte	mit	beispielsweise	Ziffer	3	gehoben,	so	bedeutet	dies	„Leichter	Widerstand	von	drei	
Personen	–	den	zweien,	die	ich	vertrete,	und	mir	selbst.“	
	
Leichter	Widerstand	bedeutet:	„Ich	habe	Zweifel,	gebe	aber	trotzdem	meine	Zustimmung	zu	diesem	
Vorschlag“.		
	
Wird	keine	Karte	gehoben,	so	gilt	das	als	Stimmenhaltung.	
	
	
	
Wahl	der	Aufsichtsrät*innen	(TOP	8)	
	
Zur	Stimmabgabe	werden	die	Namen	der	Kandidat*innen	auf	den	vorbereiteten	Wahlzettel	geschrieben,	
entweder	in	die	Rubrik	„Person	soll	in	den	Aufsichtsrat“	oder	in	die	Rubrik	„Person	soll	nicht	in	den	
Aufsichtsrat“.	Wird	ein	Name	nirgends	hingeschrieben,	dann	gilt	das	als	Stimmenthaltung	diese	eine	Person	
betreffend.	Wird	ein	Name	mehrfach	eingetragen,	so	ist	der	Wahlzettel	ungültig	und	wird	ausgeschieden.		
	
Am	Wahlzettel	kann	vermerkt	werden,	dass	bei	mehreren	Kandidat*innen	die	Reihenfolge,	in	der	die	Namen	
angeführt	sind,	keine	Bedeutung	in	der	Auswertung	haben	soll.	Ohne	diese	Angabe	wird	die	Reihenfolge	der	
Namen	in	der	Auswertung	berücksichtigt.	
	
	
Anmerkung	zur	Stimmenthaltung	
Für	beide	Abstimmverfahren	gilt:	Mit	jeder	Enthaltung	gibst	du	jeglichen	anderen	
Abstimmungsentscheidungen	im	Raum	eine	stärkere	Wirkung	–	auch	solchen,	mit	denen	du	nicht	
einverstanden	bist!	


